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arten, die an lokale Standorte gebunden sind,
der Ausrottung verfallen. Wir erinnern hier
vorab an die wohlriechende Narzisse und den
Frauenschuh am Pilatus, die Calla palustris und
das Maiglöcklein oder Maienrisli im Flachlande.
Es ist uns bekannt, dass zu gegebener Zeit
gewisse Leute zu Berge ziehen und namentlich
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erstere zwei Arten an ihren noch wenigen Standorten

bis auf die letzte Knospe ab- und
ausrissen und bündelweise zu Tal bringen. Auch
das Maienrisli, das früher im Reussschachen
liebliche Pflanzeninseln bildete, ist dort zufolge der
gewerbsmässigen Ausbeute auf dem Aussterbeetat

begriffen. Diesem unvernünftigen Treiben
soll Einhalt getan werden. Seit
dem Jahre 1908 besteht im Kanton

Luzern eine Pflanzenschutz-
Verordnung, welche das
Ausgraben, das Ausreissen, das
Feilbieten und Versenden
seltener wildwachsender Pflanzen
mit ihren Wurzeln, ebenso das
massenhafte Pflücken dieser Arten

bei Strafen von 6 bis 50
Franken verbietet. Wir möchten

dieses Gesetz in seiner
ganzen Strenge in Erinnerung
rufen, und bitten alle wahren
Naturfreunde, vorab die
Mitglieder der Bergsport- und
Wandervereine, durch Belehrung
oder Anzeige der Fehlbaren, im
Verein mit uns den Kampf
gegen die Ausrottung der
seltenen Pflanzenarten zu führen.

Woran sich der Berner
erinnern muss. Seit einigen
Jahren besteht in Bern die gute
Sitte, die Häuserfassaden mit
Blumen zu schmücken. Wie
immer, hat auch jetzt das
Bundeshaus den löblichen Anfang
gemacht, Rabatten längs der
ganzen Front angelegt, die Pfeiler

jeweilen durch einen kleinen
Blumenaufbau markierend.Dem
Bundeshaus folgte die
Kantonalbank, ihrdie Nationalbank.
Im übrigen ist es dieses Jahr,
mit wenigen Ausnahmen, bei
schüchternen Versuchen geblieben.

Wir fragen : Lohnt es sich
z. B. der klugen Frau nicht auch,
allein schon für den eignen
Herrn und Gemahl schick und
schön auszusehen Wer unsere
Gassen wirklich sieht, der weiss,
wie prächtig den originellen
Berner Fassaden der kräftige,
farbige Querstrich, gebildet aus
den Schöpfen grossblumiger
Geranien, ansteht. Bern, als die
Bundesstadt eines neutralen
Landes, hat allen Grund, sich
auch im Sommer 1915 gehörig
zu schmücken. „Bund."
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